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Änderung'
OG Wattenheim, VG Hettenleidelheim

HINWEIS:

Dieser Bebauungsplan umfasst die hier abgedruckten textlichen Festsetzungen, eine
Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000 Sowie die Begründung.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

Rechtsgrundlagen

BiZË$1 Ëli lilHllW::i*a.:':a;=x,s::um!:n8i:

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichonverordnung - PlanzV'90) in der Fassung vom 1 8. 1 2. 1 990 (BGBI. 1 1 991 S. 58)

vom 20. Dezember 1 976. zuletzt OQändnrt d. .,.h n-. .... irschutzgesetz - BNatSchG)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatu --'

desnaturschutzgesetzes vom 26. März 1 998 rch das zweite Gesetz zur Änderung des Bun-

Landesbauordnung (LBauO) von Rheinland-Pfalz i.d.F. vom 24.1 1 .1 998 (GVBL. Nr. 22, S.

:!::m r:H HU'HIË5s :,



derung"
OG \Arattenhe m. VG Hettenleidelheim

Textliche Festsetzungen
1.

Planungsrechtliche Festsetzungen
$ 9 Abs. l BauGB i.V.m. BauNVO

1.
Art der baulichen Nutzung $ 9 Abs. l Nr. l BauGB

1.1

A ige;ll:!:es Wohng n 4en Anlagen und Nutzungen Sowie aus-

2.

2.1 Maß der baulichen Nutzung $ 9 Abs. l Nr. l BauGB, $$ 16 - 21a BauNVO

3.

4.

iH=g=EU'Eien.
5.

6.

BËl:BÜEBË=:;



Bebauungsplan "Friedhofstrasse 2. Änderung'
OG Wattenheim, VG Hettenleidelheim

7.

schaft $ 9 Abs. l Nr. 20 BauGBPflege und zur Entwicklung von Natur und Land

11.

1.

1.1

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen $ 86 LBauO

Außere Gestaltung baulicher Anlagen $ 86 Abs. l Nr. l LBauO
Fassadengestaltung ''

Dachgestaltung

Als Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes nur Sattel-
und Walmdächer zulässig. Auf Garagen sind auch Flach- und Pultdächer zulässig.
Die Dächer sind mit beidseits gleicher Dachneigung von 30 - 45' auszuführen und mit
unglasierten naturroten bis rotbraunen Dachsteinen oder -ziegeln zu decken.

1.2

Offene Dacheinschnitte sind - beginnend 2,00 m vom Ortgang zulässig

2.

2.1

Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke $ 86 Abs. l Nr. 3
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werden. Vorgärten dürfen nicht als Lager- oder Arbeitsfläche genutzt werden

l liR1113BHB : m m ! v=z:
2.2 Gestaltung von Stellplätzen

Stellplätze und Zufahrten im Bereich der Vorgärten sind auf maximal 50 % der Grund-
Stücksbreite zulässig. Alle, Stellplätze und ihre Zufahrten sind wasserdurchlässig zu

2.3 Einfriedungen

H ËliUU=ZWu%:l.nlp==g.
2.4 Abfallbehälter

Hinweise
l Archäologische Funde

El:lmHI.iB IH IË $1$H2.

3.

Ver und Entsorgung
Die Wasserversorgung ist an das vorhandene System anzuschließen.
Erdaushub

Baugebiet wieder eingebracht werden erden. Unbelastetes Aushubmaterial soll im

Stand: 5.12.1998

Bebauungsplan "FriedhQfstrasse
Ausgefertigt: ,/$neca;;'-\

2. Änderung"

\"uhö-!#©bl$bëlg den, .#il#:
(Ortsbürgermeiger)
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1.

1.1
Lage und Abgrenzung des Bebauungsplangebietes
Lage im Raum
Das Bebauungsplangebiet liegt in der Gemeinde Wattenheim
Hettenleidelheim, Landkreis Bad Dürkheim.

Verbandsgemeinde

Abb. 1 : Lage im Raum

1 .2 Räumlicher Geltungsbereich

Hl[Ë[Z lglH21] ;n.i: s;in
Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 8.000 qm.

2 Bestehende Bauleitplanung
Das Plangebiet ist Teil des Bebauungsplanes "Friedhofstrasse - Neufassung und Er
weiterung I' vom 21 .1 0.1 968, neu ausgefertigt am 1 2. August 1 992. Es ist dort als'l'All
gemeines Wohngebiet" ausgewiesen.

3. Erfordernis der Planänderung
Die Anderung des Bebauungsplanes "Friedhofstrasse - Neufassung und Erweiterung
1" wurde erforderlich, da die bestehenden Gegebenheiten (Baudruck auf die im West-
en des Geltungsbereiches gelegenen relativ grossen Grundstücke) neue Planungs-

nzeptionen erfordern und insbesondere aus Gründen des sparsamen und schonen-
denden Umganges mit Grund und Boden durch die Optimierung der überbaubaren
Flächen eine adäquatere Ausnutzung der Baugrundstücke erreicht werden soH

11
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4. Beschreibung des Planungsbereiches
Das Plangebiet ist bereits mit einigen eingeschossigen Einfamilienhäusern (mit aus-
gebautem Dachgeschoss) bebaut. Die Gebäude sind mit den siedlungsüblichen Nutz-
und Ziergärten umgeben. '

Die bislang nicht bebauten Grundstücke liegen als Wiesenflächen brach. Ein bemer.
kenswerter Baumbestand oder sonstige Bepflanzung ist nicht vorhanden.

5. Städtebauliche Konzeption und Planungsmassnahmen

Abb. 2: Gestaltkonzept

5.1 Art der baulichen Nutzung

5.2 Maß der baulichen Nutzung
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stufte Bebauung zum Ortsrand hin erreicht werden. Für alle anderen Grundstücke
wurde die zweigeschossige Bebauung - die im bestehenden Bebauungsplan festge-
setzt war - beibehalten, um keine Entschädigungsansprüche auszulösen.

Des weiteren wurde die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden in
dem eingeschossigen Bereich (Kennziffer 3) auf maximal zwei beschränkt, um die
verkehrliche Belastung einschränken zu können und eine im Vergleich zur angren-
zenden Bebauung unverhältnismässige Verdichtung zu vermeiden. Für alle anderen
Grundstücke wurde keine Beschränkung getroffen, um keine Entschädigungsansprü-
che auszulösen.

5.3 Bauweise
Die Bauweise ist als offene - bzw. für das im Westen liegende bestehende Gebäude
als abweichende - Bauweise festgesetzt, es sind nur Einzelhäuser zulässig. Diese
Festsetzung orientiert sich am baulichen Bestand innerhalb des Geltungsbereiches
der Bebauungsplanänderung und an der unmittelbaren Umgebung.
Erschliessung
Die Erschliessung ist durch die angrenzenden Strassen (Speyerer Strasse und Süd-
strasse) gesichert. Im Westen der Südstrasse erschliesst eine neue kurze Stichstras-
se die Grundstücke im "Inneren des Quarëës"

5.4

5.5 Ver- und Entsorgung ;
Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist über das vorhandene Versorgungs- und Ab-
wassernetz sichergestellt. In der neuen Stichstrasse sind entsprechende Kanäle neu
herzustellen. Mit den Verbandsgemeindewerken ist diese Massnahme bereits abge-
stimmt.

5.6 Grünordnung
Die erforderlichen Aussagen zur möglichen Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft werden als "Landespflegerische Stellungnahme" hiermit direkt in den Bebau-
ungsplan eingebracht. Die sich hieraus ergebenden Forderungen / Festsetzungen
wurden in die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits eingebracht.
Vegetationsbestand
Im Plangebiet befinden sich neben den versiegelten Flächen derGebäude, Garagen,
Zufahrten und Terrassen vor allem Zier- und Nutzgärten sowie brachliegende Wie-
senflächen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (Lage zwischen der Bebauung, Trittbe-
lastung) nur eine mittlere Bedeutung für Natur und Ldüldschaft haben.

Durch die Planung werden keine Schutzflächen im Sinne des Naturschutzrechtes be-
trnttDn

Eingriff und Beeinträchtigung des Naturhaushaltes
Die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes besteht im wesentlichen in der Bebauung
und Versiegelung von bislang unbebauten Flächen, d.h. insbesondere in der Verän-
derung der Gestalt oder Nutzung der Grundflächen(Bodenbewegungen, Bauwerke,
Beanspruchung von Vegetationsfläche, Versiegelung) und der funktionalen Verände -
rung des Natur- und Landschaftshaushaltes (Beanspruchung von Vegetationsfläche,
Veränderung des Bodengefüges, Änderung des Wasserhaushaltes, Änderung der
Phänologie des Planungsraumes, kleinklimatische Veränderungen).

Die grundsätzliche Bebaubarkeit der Grundstücke ist bereits durch den bestehenden

13
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Bebauungsplan geregelt. Es sind demnach nurdie Beeinträchtigungen in Naturhaus-
halt und Landschaft zu beurteilen, die durch die Bebauungsplanänderung ausgelöst
werden. Die zu bewertenden Eingriffe beschränken sich demnach auf die Grund-
stücke FIStNr. 1 603/3, 1 604/1 und 1 607/4, wo bislang keine oder nur eine geringere
bauliche Ausnutzung möglich war. Auf diesen Baugrundstücken ist durch die Festset-
zungen der 2. Bebauungsplanänderung eine Flächenversiegelung von ca. 1 .000 qm
möglich. Im Sinne einer Biotopbewertung sind diese Flächen jedoch als absolute in-
sellagen zu bezeichnen. Die Eingriffe in den Naturhaushalt werden aufgrund ihrer
Kleinräumigkeit daher als sehr gering eingestuft. '' '

Ein Eingriff in das Landschaftsbild ist nur unwesentlich vorhanden. da die Neubebau-
ung nur als Nachverdichtung möglich ist und das Landschaftsbild somit kaum beein-
trächtigtwird. Zudem ist die Nachverdichtung landespflegerisch zu begrüssen, da da-
durch eine weitere Flächeninanspruchnahme im Aussenbereich vermieden werdenann

Vermeidung/ Eingriffsminderung/ Ausgleichsmassnahmen
Die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind unvermeidbar. vermeiden
aber ihrerseits eine weitere Flächeninanspruchnahme im Aussenbereich.

Zur Minimierung der Flächenversiegelung wurde festgesetzt, daß Stellplätze und de-
ren Zufahrten wasserdurchlässig zu befestigen sind. ' '

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser ist auf den Grundstücken zur Ver-
sickerung zu bringen. Auch diese Massnahme dient der Minderung der Beeinträchti-
gungen der funktionalen Veränderung des Natur- und Landschaftshaushaltes

14
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Tab 1 : Flächenversiegelung gemäß "Neufassung mit Erweiterung l zum Bebau
ungsplan Friedhofstrasse"
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Tab 2: Flächenversjegelung gemäß Festsetzungen zum Bebauungsplan Friedhof
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Insgesamt entsteht somit durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Friedhof-
strasse - 2. Anderung" im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan keine zusätzli-
che Flächenversiegelung. Es entstehen somit auch keine auszugleichenden Eingriffe
in Natur und Landschaft.

5.7 Gestaltung
Es wurden bauordnungsrechtliche Vorschriften zur Gestaltung der Gebäude und
G rundstücke getroffen, mit denen ein einheitliches Erscheinungsbild des Gebietes mit
Bezug zur umgebenden Bebauung erreicht werden soll.

6 Planungsdaten
Gesamtfläche des Gebietes
Nettowohnbaufläche
Verkehrsfläche

8.017 qm
7.850 qm

167 qm

100,0 %
97,9 %
2,1 %

7.

7. 1

Auswirkungen der Planung
Umweltauswirkungen
Die Änderung des Bebauungsplanes hat keine negativen Auswirkungen auf Natur-
haushalt und Landschaftsbild. ' '

7.2 Bodenordnung
Es sind bodenordnende Massnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes error.derlich

/

7.3 Kostenschätzung
DerGeltungsbereich des Bebauungsplanes ist nahezu vollständig erschlossen. Es ist
lediglich die Stichstrasse im Südwesten incl. der Ver- und Entsorgungsleitungen her-
gestellt werden. Nach überschlägiger Ermittlung ist mit folgenden Kosten zu rechnen:
Strassenbau (ca. 200,00DM/qm) ' ca.DM34.400.-
Kanalisation (ca. 1 .000,00 DM/ Ifdm) ca. DM 43.000,-

Offentliche und private Folgeeinrichtungen sind nicht erforderlich

8. Verfahrensvermerke
Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Friedhofstrasse - 2. Änderung" wurde in der
Gemeinderatssitzung vom 27.02.1 998 beschlossen.

Neustadt, Hettenleidelheim, Wattenheim. den 5. Dezember 1 998
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Anlage zur Begrilndung:
Abwägung vor der öffentlichen Auslegung

Beteiligung der Bürger (Vorgezogene Bürgerbeteiligung)
Gemäß $3Abs. l BauGBwurde derAllgemeinheit in derZeitvom 15.02.1 999 -1 .03.1 999 Ge
legenheit gegeben, sich zu den Planungsabsichten der Gemeinde zu äußern (Veröffentli
chung vom 1 1 .02.1 999). Es gingen keine Anregungen und Bedenken ein.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung derTrägeröffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. l BauGB wurde mit Schreiben
vom 1 .02.1999 mit Termin bis 5.03.1 999 durchgeführt. Es wurden nachfolgende Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt:
Katasteramt Neustadt/Wstr.
Stellungnahme vom 18.02.1999
Es wird eine gesetzliche Bodenordnung empfohlen

Keine Bedenken

VGwerke Hettenleidelheim
Stellungnahme vom 3.02.1999 Keine Bedenken

Staatl. Amt für Wasser: und Abfallwirtschaft. Neustadt, Wstr,
Stellungnahme vom 1 5.02.1 999 Keine Bedenken
Es ist nur das Schmutzwasser der Kläranlage zuzuleiten. Die Möglichkeiten der Versickerung
von Niederschlagswasser ist bei dem Entwässerungskonzept detailliert zu untersuchen. Das
Entwässerungskonzept.ist mit dem STAWA anzustimmen.

Kommentar:
Im Bebauungsplan sind unter der Ziffer 1 7. der Textlichen Festsetzungen Aussagen zur Ver-
sickerung des Niederschlagswasser getroffen. Nachdem mit dem Bebauungsplan lediglich
überbaubare Flächen für vier neue Häuser geschaffen werden (die übrigen überbaubaren
Flächen waren im bisher gültigen Bebauungsplan bereits enthalten), kann - in Abstimmung
mit den Verbandsgemeindewerken - auf ein Entwässerungskonzept verzichtet werden.

Beschlussvorschlag:
Die Forderungen des Staatl. Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft, Neustadt, Wstr. hinsicht
lich der Erstellung eines Entwässerungskonzeptes werden zurückgewiesen.

(1)berpostdirektion - Telekom. Kaiserslautern
Stellungnahme vom 19.02.1999 Keine Bedenken

Pfalzwe rke. Ludwigshafen
Stellungnahme vom 24.02.1999 Keine Bedenken

VG Hettenleidelheim.Sab: lIBeiträae
Stellungnahme vom 1 1 .03.1 999 Keine Bedenken
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Stellungnahme vom 9.03.1 999 Keine Bedenken
hördr

Weitere abwägungsrelevante Einwendungen liegen uns nicht vor

Neustadt Hettenleidelheim, Wattenheim, den 1 5.03.1 999

Abwägung nach der öffentlichen Auslegung
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung gemäß $ 3 Abs. 2
BauGB wurde in der Zeit vom 30.08.1 999 bis 29.09.1 999 durchgeführt. Die öffentliche Ausle-
gung wurde aml 9.08.1 999 öffentlich bekanntgemacht. '/

Es gingen keine Anregungen und Bedenken ein

Neustadt, Hettenleidelheim, Wattenheim, den 1 2.1 0.1 999
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss $ 2 Abs. l BauGB
Der Gemeinderat Wattenheim hat am 27.02.1998 die Aufstellung des Bebauungsplanes
"Friedhofstrasse - 2. Anderung" beschlossen. Der Beschluss wurde am 21.05.1 998 öffentlich
bekannt gemacht.

Vorgezogene Bürgerbeteiligung $ 3 Abs.l BauGB
Einsichtnahme. Außerung, Erörterung

Zustimmung zum Entwurf und Beschluss zur öffentlichen Auslegung
$ 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat Wattenheim hat am 21 .05.1 999 die 2. Anderung des Bebauungsplanent
wurfes und dessen öffentliche Auslegung beschlossen.

Offentliche
Die 2. Anderung
5.1 2.1 998 vom

$ 3 Abs. 2 BauGB
mit Begründurlg hat in der Fassung vom

ausgelegen.
Wattenheim

Satzungsbeschluss +
Die 2. Anderung des Bebauungsplanes mit der Satzung über die äussere Gestaltung bauli-
cher Anlagen(bauordnungsrechtliche Festsetzungen) in der Fassung vom 5.1 2.1 998 sowie
die Begründung in derFassung vom 5.12.1 998(mitAnlagen: 12.1 0.1 999) wurde am 421 #gZa@
als Satzung beschlossen.

Der Beschluss wurde am 291 Z?. hoffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung
wurde der

Die

Wattenheim,
wird bestätigt

Bebauungsplan
"Friedhofstrasse 2. Anderung"

Ausgefertigt:
Wattenheim, den.
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